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§ 712 ABGB Strafvermächtnis und
Bestreitungsverbot

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Die Anordnung des Verstorbenen, dass der Erbe einem Dritten ein Vermächtnis entrichten soll, wenn er eine

Auflage nicht befolgt, ist insoweit gültig, als die Auflage möglich und erlaubt ist.

2. (2)Eine Anordnung des Verstorbenen, mit der er dem Erben oder Vermächtnisnehmer unter angedrohter

Entziehung eines Vorteils verboten hat, den letzten Willen zu bestreiten, ist insoweit unwirksam, als nur die

Echtheit oder der Sinn der letztwilligen Verfügung und die Auslegung des Bestreitungsverbots angefochten,

sittenwidrige oder gesetzlich verbotene Anordnungen bekämpft oder Verstöße gegen zwingende

Formvorschriften eingewendet werden.
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